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Befassung Europäischer Rat, 13/09/2019 

Europäisches Parlament, 16/09/2019 

Rechtsgrundlage Artikel 91 Absatz 1 und Artikel 100 Absatz 2 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

 

Zuständige Fachgruppe Fachgruppe Verkehr, Energie, Infrastrukturen, 

Informationsgesellschaft 

Verabschiedung auf der Plenartagung 25/09/2019 

Plenartagung Nr. 546 

Ergebnis der Abstimmung 

(Ja-Stimmen/Nein-Stimmen/Enthaltungen) 115/0/3 

 

 

 

Da der Ausschuss dem Vorschlag uneingeschränkt zustimmt und sich bereits in seinen früheren 

Stellungnahmen TEN/689 und TEN/690 vom 20. Februar 2019* zu diesen beiden Verordnungen 

geäußert hat, beschloss er auf seiner 546. Plenartagung am 25./26. September 2019 (Sitzung vom 

25. September) mit 115 Stimmen bei 3 Enthaltungen, eine befürwortende Stellungnahme abzugeben 

und auf den Standpunkt zu verweisen, den er in den vorgenannten Stellungnahmen vertreten hat. 

 

 

Brüssel, den 25. September 2019 

 

Luca JAHIER 

Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 

 

_____________ 

                                                      
*
  EWSA-Stellungnahmen „Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im Luftverkehr nach dem Brexit“, ABl. C 190 vom 

5.6.2019, S. 42, und „Gewährleistung der grundlegenden Konnektivität im Güterkraftverkehr nach dem Brexit“, ABl. C 190 vom 

5.6.2019, S. 48. 


